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A. Begriff und Funktion von Disziplinarmaßnahmen 

A-Z 

Disziplinarmaßnahmen sind strafähnliche Sanktionen. Sie ahnden rechtswidri-
ges und schuldhaftes Fehlverhalten. Disziplinarmaßnahmen sind somit repressiv. 
Sie gehören nicht zu den Gefahrenabwehrmaßnahmen, die präventiven Charak-
ter haben (z.B. besondere Sicherungsmaßnahmen). 

Disziplinarmaßnahmen sollen Gefangene zu ordnungsgemäßem Verhalten an-
halten (Ordnungsfunktion). Ein solches Verhalten ist eine notwendige Voraus-
setzung dafür, dass der Vollzug seine gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen kann. 

B. Gesetzliche Regelungen 

Gesetzliche Regelungen zu Disziplinarmaßnahmen finden sich im Strafvollzugs-
gesetz des Bundes und den Vollzugsgesetzen der Bundesländer. Das Thema ist 
jeweils in mehreren Paragrafen in einem eigenen Abschnitt mit entsprechender 
Überschrift geregelt. Vereinzelt kann es Vollzugsgesetze ohne Disziplinarmaßnah-
men geben (z.B. bei der Sicherungsverwahrung). 

C. formelle Voraussetzungen 

Die Zuständigkeit für die Anordnung von Disziplinarmaßnahmen (Disziplinar-
befugnis) liegt grundsätzlich bei der Anstaltsleitung. Die Anstaltsleitung darf die 
Zuständigkeit - ggf. nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde - auf andere Be-
dienstete übertragen. 

Für das Disziplinarverfahren gelten bestimmte Grundprinzipien: 
• Nach dem Klärungsgebot ist der Sachverhalt zu klären. 

Nach dem Objektivitätsgebot sind sowohl belastende als auch entlasten-
de Umstände zu ermitteln. 

• Nach dem Beschleunigungsgebot sind Disziplinarerfahren beschleunigt 
durchzuführen. 



Die Gefangenen werden gehört (Anhörungspflicht). Sie müssen sich - ggf. in ei-
ner gesonderten Abschlussanhörung - auch zum Ergebnis der Ermittlungen äu-
ßern können. 

Die Gefangenen sind vor der Anhörung darüber zu unterrichten, welche Verfeh-
lungen ihnen zur Last gelegt werden (Unterrichtungspflicht). Ebenfalls vor der 
Anhörung sind die Gefangenen darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht äußern 
müssen (Hinweispflicht zur Außerungsfreiheit). Bei einer Äußerung besteht 
keine Wahrheitspflicht. 

Die Gefangenen müssen noch vor der ersten Anhörung kurzfristig einen anwaltli-
chen Beistand konsultieren können (Konsultationsrecht). Wegen des Beschleu-
nigungsgebots ist die Anhörung aber nur um wenige Tage zu verschieben. Um-
stritten ist die Frage, ob der anwaltliche Beistand ein Anwesenheitsrecht bei der 
Anhörung besitzt. 

In bestimmten Fällen kann vor der Anordnung eine Beteiligung des ärztlichen 
Dienstes erforderlich sein (z.B. bei Gefangenen in medizinischer Behandlung). 
Gleiches gilt für eine Konferenz oder Besprechung. 

Hinsichtlich der Form ist eine mündliche Eröffnung durch die anordnungsbefugte 
Person vorgesehen. Die tragenden Gründe werden schriftlich abgefasst. Darüber 
hinaus ist die Vollzugsbehörde zu einer angemessenen Dokumentation des Dis-
ziplinarvorgangs verpflichtet, um einen effektiven Rechtsschutz zu ermöglichen 
(Art. 19 Abs. 4 GG). 
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D. Materielle Voraussetzungen 

A-Z 

Die Anordnung von Disziplinarmaßnahmen setzt ein Disziplinarvergehen vo-
raus. Gefangene begehen ein Disziplinarvergehen, wenn sie rechtwidrig und 
schuldhaft einen Disziplinartatbestand verwirklichen. 

Der eine Tell der Vollzugsgesetze arbeitet beim Disziplinartatbestand mit einer 
großen Generalklausel. Nach dieser Klausel müssen die Gefangenen gegen Pflich-
ten verstoßen, die ihnen durch oder aufgrund des jeweiligen Vollzugsgesetzes 
auferlegt sind. 

Der andere Tell der Vollzugsgesetze enthält Einzeltatbestände. Das kann z.B. 
der verbale oder tätliche Angriff auf andere Personen sein. Zu den Einzeltatbe-
ständen gehört dann auch eine kleine Generalklausel. Deren Formulierung lehnt 
sich mit Einschränkungen an die zuvor genannte große Generalklausel an. 

Die Verwirklichung des Disziplinartatbestands indiziert d ie Rechtswidrigkeit. Die 
Rechtswidrigkeit entfällt aber, soweit Rechtfertigungsgründe greifen (z.B. Not-
wehr(§ 32 StGB). 

Schuld setzt ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten voraus. Außerdem kön-
nen z.B. eine Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB analog) oder Entschuldigungsgründe 
(z.B.§§ 33, 35 StGB analog) relevant sein. Der ärztliche Dienst ist insoweit zu betei-
ligen, sofern ein Anlass hierfür besteht. 



Sofern Gefangene ein Disziplinarvergehen begangen haben, liegt die Anordnung 
von Disziplinarmaßnahmen im Ermessen der Vollzugsbehörde: 

• Im Entschließungsermessen geht es darum, ob die Vollzugsbehörde 
überhaupt Disziplinarmaßnahmen anordnet. Sie kann z.B. wegen einer 
Verwarnung, einer einvernehmlichen Streitbeilegung oder schwerer Fol-
gen des Disziplinarvergehens (z.B. besondere Sicherungsmaßnahmen) 
von einer Anordnung absehen. 

• Beim Auswahlermessen geht es darum, welche Disziplinarmaßnahmen 
die Vollzugsbehörde für welche Dauer anordnet. Die Auswahl muss aus 
dem abschließenden gesetzlichen Katalog der Disziplinarmaßnahmen er-
folgen. Sie muss schuldangemessen und verhältnismäßig sein. 

E. Aussetzung zur Bewährung 

Die Vollzugsbehörde darf Disziplinarmaßnahmen ganz oder teilweise zur Bewäh-
rung aussetzen. Die Aussetzung kann z.B. bereits bei der Anordnung oder erst 
nach einer teilweisen Vollstreckung erfolgen. 

F. Vollstreckung von Disziplinarmaßnahmen 

Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort vollstreckt. Ausnahmen vom 
Grundsatz der Sofortvollstreckung können z.B. wegen eines effektiven Rechts-
schutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) oder aus anderen Gründen (z.B. aktuelle Erkrankung) 
erforderlich sein. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§§ 109 ff. StVollzG) schiebt die Voll-
streckung nicht auf(§ 114 Abs. 1 StVollzG). Die Gefangenen können aber gericht-
lichen Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen. Einschlägig ist der Antrag auf Aus-
setzung des Vollzugs der angefochtenen Maßnahmen (§ 114 Abs. 2 5. 1, Abs. 3 
StVollzG). 

Vertiefungshinweis: 
Schäfersküpper, M., Gefangene und Disziplinarmaßnahmen. Strafähnliche Sank-
tionen im Vollzug - Teil 1, Forum Strafvollzug (FS) 2022, 341 bis 346 und Teil 2, 
FS 2023, 50 bis 54. Teil 3 und 4 werden noch erscheinen. 
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